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ZEITGESPRÄCH

Was bringt das neue Mietrecht?
Am 27. Mai verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen der Regierungsmehrheit das IVlietspiegelge- 
setz und das Mietrechtsänderungsgesetz. Was bringt das neue Mietrecht? Der Wohnungsbauminister, der 
Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer und der Präsi
dent des Deutschen Mieterbundes nehmen Stellung.

Dieter Haack

Eine Verbesserung des Investitionsklimas

Der Mietwohnungsmarkt ist in ei
ne Vielzahl von rechtlichen und 

ökonomischen Rahmenbedingun
gen eingebettet. Dazu gehören auf 
der Angebotsseite z. B. das Boden
recht, das Steuerrecht, die Bau- und 
Planungskosten. Auf der Nachfra
geseite stehen u. a. die Entwicklung 
der Zahl der Haushalte, die Ent
wicklung der Wohnkaufkraft, der 
Wohnwünsche. Stehen Angebot 
und Nachfrage nicht im Gleichge 
wicht, beobachten wir, daß entwe 
der angebotene Wohnungen leer 
stehen -  sogenannte „Wohnungs 
halden“ , wie sie in der Mitte der 70e 
Jahre zu verzeichnen waren -  ode 
es kommt zu Nachfrageüberhän 
gen. „Warteschlangen“ und „neue 
Wohnungsnot“ waren die verkür
zenden Schlagworte, die die Situa
tion in der jüngsten Vergangenheit 
beschrieben.

Aus den verschiedenen Situatio
nen werden jeweils unterschiedli
che Schlußfolgerungen gezogen. In 
einer Zeit mit leerstehenden Woh
nungen wurden öffentliche Ver
kaufshilfen gefordert, ein Instru
ment, das mit den Grundsätzen der 
Marktwirtschaft wohl nur entfernt et
was zu tun hat. Bleibt das Mietwoh
nungsangebot aus, wird gefordert, 
das Mietniveau deutlich anzuhe
ben. Über den Preis würden die An
gebotsbedingungen verbessert und
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damit das Angebot ausgeweitet. 
Dies sei die marktwirtschaftliche Lö
sung. Entsprechend sei das gelten
de Mietrecht zu ändern.

Beide beschriebenen Situationen 
resultieren aus Marktungleichge
wichten. Sie zeigen, daß bei offen
sichtlich zwei im Grundsatz glei
chen Markttatbeständen voneinan
der abweichende ordnungspoliti
sche Instrumente gefordert werden. 
Ein Zufall?

Die unterschiedliche Bewertung 
der Wirkungszusammenhänge des 
Mietrechts hat ihre Ursache darin, 
daß das Mietrecht sowohl auf der 
Angebots- als auch auf der Nachfra
geseite des Wohnungsmarktes an
gesiedelt ist. Die Investoren bewer
ten denkbare marktbeeinflussende 
Wirkungen des Mietrechts höher als 
die Mieter. Für die Mieter stehen da
gegen der Kündigungsschutz und 
die Sicherheit vor ungerechtfertig
ten Mieterhöhungen im Vorder
grund. Damit wird zugleich deutlich, 
daß es bei der Diskussion um „das“ 
Mietrecht nicht nur um die Frage 
des Mietpreises geht, sondern auch 
um die Frage des Schutzes des 
Mieters vor dem Verlust der Woh
nung.

Der Wohnungsmarkt ist im Ver
gleich zu anderen Märkten durch ei
ne Anzahl von Besonderheiten ge

kennzeichnet. Eine dieser Beson
derheiten ist die Tatsache, daß der 
Mietwohnungsmarkt im wesentli
chen durch die bereits vorhandenen 
Wohnungen geprägt wird. Auf dem 
Mietwohnungsmarkt, für den das 
heutige Mietrecht gilt, werden rd. 8 
Mill. Wohnungen angeboten. Nur 
rd. 50 000 Wohnungen kommen 
jährlich hinzu. Wegen der hohen 
Kapitalintensität, langer Planungs
zeiträume sowie Unsicherheiten 
über die langfristige Venwertung der 
Wohnungen reagiert das Angebot 
nicht oder nur sehr zögernd auf 
Nachfrageveränderungen. Woh
nungsknappheit kann die Folge 
sein. Auf Wohnungsmärkten ohne 
rechtliche Rahmenbedingungen 
würden in dieser Situation zwei Pro
zesse ausgelöst werden. Zum ei
nen würden die Vermieter versu
chen, diese Ungleichgewichte 
durch Kündigungen auszunutzen. 
Weniger zahlungskräftige Mieter 
würden durch einkommensstärkere 
Mieter ersetzt. Ein Verdrängungs
wettbewerb würde einsetzen. Zum 
zweiten würde insgesamt das Miet
niveau ansteigen. Wem zur Durch
setzung eines höheren Mietzinses 
gekündigt wird, hat nicht nur hohe 
Folgekosten zu tragen, denn die 
Suche nach einer neuen Wohnung 
und der Umzug sind teuer. Er ver
liert auch seine Nachbarschaft, die
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sozialen Bindungen werden zerris
sen.

Wegen dieser Besonderheiten 
haben Bundesregierung und Bun
destag im Jahre 1974 den Kündi
gungsschutz zum Dauerrecht erho
ben: Kündigungen zum Zweck einer 
Mieterhöhung sind nicht zugelas
sen. Die allgemeine Vertragsfreiheit 
wurde für den Mietwohnungsmarkt 
ausgeschlossen. An diesem wichti
gen Grundsatz, den im übrigen alle 
im Bundestag vertretenen Parteien 
anerkennen, wird auch in Zukunft 
festgehalten. Der Schutz vor Kündi
gungen zur Durchsetzung von Miet
preissteigerungen bleibt in vollem 
Umfang bestehen.

Vergieichsmietenverfahren

Wird die Kündigung zum Zweck 
einer Mieterhöhung ausgeschlos
sen, ist es erforderlich, den Vermie
tern ein Instrument zur zeitlichen 
Anpassung der Mieten an die Hand 
zu geben. Der Gesetzgeber will si
cherstellen, daß bei bestehendem 
Kündigungsschutz gleichwohl 
marktorientierte Mieten durchge
setzt werden können. Der Woh
nungsmarkt soll nicht von der allge
meinen wirtschaftlichen Entwick
lung abgekoppelt werden. Um dies 
zu gewährleisten, ist mit dem Miet
höhengesetz das Vergleichsmie
tenverfahren eingeführt worden. 
Wenn nachgewiesen wird, daß für 
vergleichbare Wohnungen ein hö
herer Mietzins gezahlt wird, hat der 
Vermieter das Recht, die Miete an
zuheben. Er kann dies tun, indem er 
auf drei Vergleichsobjekte verweist, 
Mietpreisgutachten vorlegt oder auf 
eine Mietpreisübersicht hinweist. In 
der Praxis haben sich die Mietspie
gel als das im Grundsatz praktika
belste Instrument im Vergleichs
mietenverfahren erwiesen.

Dennoch ist das Vergleichsmie
tenverfahren noch mit einer Anzahl 
von Unzulänglichkeiten behaftet, 
die abgebaut werden sollen. Dabei

geht es im wesentlichen um die ein
fachere Ermittlung zeitnaher Ver
gleichsmieten und um die Straffung 
des Mieterhöhungsverfahrens.

In einer Anzahl von Großstädten 
gibt es heute noch keine Mietpreis
übersichten. Die bereits erstellten 
Mietspiegel genügen darüber hin
aus nicht immer dem Anspruch, daß 
die ausgewiesenen Mieten den tat
sächlichen Marktverhältnissen ent
sprechen. Ferner sind vielfach die 
Mietpreisübersichten veraltet. Die
se Gründe haben dazu geführt, daß 
die Bundesregierung einen Gesetz
entwurf eingebracht hat, der u. a. 
Gemeinden ab 100 000 Einwohner 
verpflichtet, Mietspiegel zu erstel
len, die die tatsächliche Mietpreissi
tuation in der Gemeinde offenlegen. 
Diese Mietspiegel sollen alle zwei 
Jahre fortgeschrieben werden. Be
stärkt wird diese Entscheidung 
durch die Tatsache, daß sich offen
sichtlich eine Vielzahl von Investo
ren durch das bisher praktizierte 
Vergleichsmietenverfahren in ihrer 
Investitionsentscheidung eingeengt 
sieht. Die fehlende Übersicht über 
die Mietpreisstruktur und Unsicher
heiten bei Mietanpassungen wegen
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der zu geringen Aktualität der Ver
gleichsmieten können also die Inve
stitionsentscheidungen -  wenn 
auch nicht entscheidend -  beein
flussen.

Mietpreisniveau

Von den vorgesehenen Regelun
gen erwartet die Bundesregierung 
eine Verbesserung des Investi
tionsklimas insgesamt. Wichtige In
vestorengruppen sind dabei im 
Wort: Sie haben vor der Einleitung 
des Gesetzgebungsverfahrens wei
tere Investitionsentscheidungen 
von aktuellen, zeitnahen und fortzu
schreibenden Mietpreisübersichten 
abhängig gemacht.

Bei der Aufstellung von Mietspie
geln sollen in Zukunft die Mieten be
rücksichtigt werden, die in den letz
ten fünf Jahren verändert worden 
sind. Das heißt nur noch die Mieten, 
die neu vereinbart wurden, die im 
Zuge des Vergleichsmietenverfah
rens angepaßt oder aufgrund von 
Modernisierungsmaßnahmen ge
ändert wurden, bilden die Grundla
ge für das Vergleichsmietenverfah
ren. Diese Änderung bedeutet eine 
deutliche Präzisierung des Ver
gleichsmietenbegriffs. Sie wird zu 
einer Erhöhung des Vergleichsmie
tenniveaus führen. Über die Auswir
kungen dieser Änderung werden 
sehr unterschiedliche Einschätzun
gen verbreitet. Man sollte nüchtern 
an die Frage herangehen, in wel
chem Umfang das Mietpreisniveau 
sich verändert. Überzogene Erwar
tungen auf der Seite der Investoren 
sind ebenso unangebracht wie 
überzogene Befürchtungen der 
Mieter. Die Anzahl der Mietverträ
ge, die fünf Jahre nicht verändert 
wurden, ist relativ groß. Genaue In
formationen darüber gibt es nicht. 
Annahmen, dies seien nur 20 % al
ler Mietverträge, sind mit Sicherheit 
nicht realitätsnah. Alle Informatio
nen über Umzüge und das Verhal
ten der Vermieter sprechen dafür, 
daß die Zahl der zu berücksichti
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genden Mietverträge weiterhin groß 
sein wird. Die Auswirkungen auf 
das Mietpreisniveau werden also 
begrenzt bleiben.

Es wird immer wieder die Frage 
gestellt, welche Auswirkungen ein 
derart verändertes Vergleichsmie
tenniveau auf den Wohnungsmarkt 
haben wird. Einerseits wird -  wie 
bereits da rge leg t-das Investitions
klima im Mietwohnungsbau verbes
sert. Dies kommt auch indirekt den 
Mietern zugute. Verstärktes Ange
bot an Mietwohnungen lockert den 
heute angespannten Wohnungs
markt auf. Wie groß das zusätzliche 
Angebot sein wird, ist schwer abzu
schätzen. Es muß zugleich gese
hen werden, daß ein höheres Miet
preisniveau ebenfalls Auswirkun
gen auf die Nachfrage haben wird. 
Bei sehr hohen Preissteigerungen 
bleibt die Nachfrage nicht „unbeein
druckt“ . Sie würde sich mittel- und 
langfristig -  vor allem in Zeiten ge
ringen Einkommenswachstums -  
anpassen. Kaum ein Gut, das auf 
Märkten angeboten wird, ist preis
unempfindlich. Um es ökonomisch 
auszudrücken; Die Wirkungen ei
nes höheren Mietpreisniveaus auf 
den Wohnungsmarkt hängen davon 
ab, wie elastisch Angebot und 
Nachfrage reagieren. Die Bundes
regierung geht bei ihren Vorschlä
gen davon aus, daß zumindest 
kurz- und mittelfristig die Angebots
wirkungen eventuelle dämpfende 
Nachfragewirkungen übersteigen 
werden.

Mieterhöhungsbegehren

Im Zusammenhang mit der Präzi
sierung des Vergleichsmietenbe
griffs sowie der Einführung von 
Mietspiegeln sollen gleichzeitig die 
Mieterhöhungsverfahren nach dem 
Vergleichsmietensystem gestrafft 
werden. Es geht darum, die ver
schiedenen Fristen (Zustimmungs
frist des Mieters, Frist bis zum Wirk
samwerden des Mieterhöhungsbe

gehrens, Klagefrist, Erneuerung ei
nes Mieterhöhungsbegehrens) so 
anzupassen, daß ungerechtfertig
ten Verzögerungen bei der Anpas
sung der Mieten entgegengewirkt 
wird. Dabei werden die Interessen 
der Mieter weiterhin ausreichend 
geschützt. Die wichtigsten Ände
rungen; Die Frist für das Wirksam
werden eines Mieterhöhungsbe
gehrens soll um einen Monat ge
kürzt werden, die Wartefrist für die 
Erneuerung des Mieterhöhungsver
langens nach versäumter Klagefrist 
ganz entfallen.

Wird ein Mieterhöhungsbegeh
ren auf der Grundlage eines Miet
spiegels gestellt, so wird für die Zu
kunft ausdrücklich klargestellt, daß 
es im Rahmen der Begründung ei
nes Erhöhungsverlangens genügt, 
wenn die verlangte Miefe innerhalb 
der Spanne eines Mietspiegels 
liegt. Eine zusätzliche Begründung 
für die Einordnung innerhalb der 
Spanne soll nicht erforderlich sein. 
Dies bedeutet konkret, daß ein Er
höhungsverlangen auch bis an die 
Obergrenze einer im Mietspiegel 
ausgewiesenen Spanne gestellt 
werden kann. Es muß allerdings be
tont werden, daß dies allein die for
malen Anforderungen des vorpro
zessualen Mieterhöhungsverlan
gens betrifft. Wie im konkreten Kon
fliktfalle im Prozeß entschieden 
wird, bleibt von dieser Regelung un
berührt.

Wenn in Zukunft Mietspiegel auf 
der Grundlage marktorientierter 
Mieten erstellt worden sind, dann 
gibt die in dem Mietspiegel ausge
wiesene Mietpreisspanne für eine 
bestimmte Wohnung das Spektrum 
der tatsächlich gezahlten Marktprei
se für diese Wohnung an. Mieter 
und Vermieter haben dann eine ge
sicherte Grundlage, um das konkre
te Mieterhöhungsbegehren zu wer
ten und um eventuell zu Kompro
missen zu kommen. Ob und inwie
weit ein Vermieter sein Mieterhö

hungsbegehren bis an die Ober
grenze einer Mietspiegelspanne 
durchsetzen kann, hängt letztlich 
von den konkreten Marktbedingun
gen ab.

Mißverständnisse

Im Zusammenhang mit dieser 
Regelung sind in der Öffentlichkeit 
leider Mißverständnisse aufgetre
ten. In Zukunft sollen Mieterhöhun
gen innerhalb eines Drei-Jahres- 
Zeitraumes 30 % nicht übersteigen 
dürfen. Diese Regelung ist aus
schließlich eine Mieterschutzrege
lung und nicht eine Regelung zu
gunsten der Vermieter. An folgen
den Beispielen wird der schützende 
Inhalt dieser Vorschrift deutlich;

□  Wenn ein Vermieter vom Mieter 
bisher eine Miete verlangt hat, die 
an der Untergrenze einer ausgewie
senen Mietspiegelspanne liegt, so 
kann er die folgende Mieterhöhung 
bis zur Obergrenze der ausgewie
senen Spanne ausdehnen. Die be
reits jetzt vorliegenden, repräsenta
tiv erhobenen Mietspiegel zeigen 
jedoch, daß in vielen Fällen die 
Obergrenze sehr häufig mehr als 
30 % über dem Unterwert der ent
sprechenden Spanne liegt. Um zu 
verhindern, daß Mieterhöhungsver
fahren zu erheblichen Mietpreis
sprüngen führen, ist die Schutzklau
sel eingeführt worden.

□  Vielfach werden Mietwohnun
gen zu Mietpreisen angeboten, die 
die tatsächlich bestehenden Mieter
höhungsspielräume nicht voll aus
schöpfen. Wechseln die Wohnun
gen den Eigentümer, so hat dieser 
das Recht, im Zuge des Vergleichs
mietenverfahrens die bisher niedri
gen Mieten ohne Abstufung bis in 
den oberen Bereich des Vergleichs
mietenniveaus anzuheben. Dies 
hat in der Vergangenheit zum Teil 
zu erheblichen Mietsprüngen ge
führt. Die neu vorgesehene Rege
lung soll auch hier schützen; Die 
rechtlich zulässigen Mieterhöhun
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gen sollen in einem abgestuften 
Verfafiren „nacfigeholt“ werden 
können. Diese Regelung wird in Zu
kunft an Gewicht gewinnen, wenn 
der Trend anhält, daß bestehende 
l\/1ietwohnungsgebäude aus rein 
wirtschaftlichen Interessen den Ei
gentümer wechseln, der dann die 
tatsächlich bestehenden Mieterhö
hungsspielräume voll ausschöpfen 
wird.

Staffelmieten

Das Vergleichsmietenverfahren 
mit seinen vorgesehenen Änderun
gen bezieht sich auf den Woh
nungsbestand. Für erstmals auf 
dem Markt angebotene Wohnun
gen können dagegen Mieten grund
sätzlich frei gebildet werden. Für 
spätere Mieterhöhungen gilt auch 
für diese Mieten das Vergleichsmie
tensystem weiter. Liegt die Erstver
tragsmiete über der Vergleichsmie
te, können Mietanpassungen erst 
vorgenommen werden, wenn das 
Vergleichsmietenniveau die Erst
vertragsmieten wieder „eingeholt" 
hat.

Mieten für erstmals auf dem 
Markt angebotene Wohnungen sind 
üblicherweise nicht kostendeckend. 
Diese Wohnungen wachsen erst in 
einem Zeitraum von ca. 10 bis 15 
Jahren in eine Renditezone hinein. 
Verlängert sich diese Verlustphase 
z. B. deshalb, weil die „Spielregeln" 
für Mietanpassungen als unzurei
chend bewertet werden, nimmt die 
Investitionsbereitschaft ab. Wird die 
zukünftige Ertragsentwicklung dar
über hinaus pessimistisch einge
schätzt, wird der Wohnungsneubau 
zusätzlich belastet. Wird dagegen 
die Möglichkeit geschaffen, die Er
tragsseite einer Wohnungsbauinve
stition sicherer zu machen, dann 
besteht die Chance, die Investi
tionsbereitschaft wieder zu stärken. 
Aus diesem Grunde hat die Bun
desregierung in ihrem Gesetzent
wurf vorgeschlagen, für neu errich
teten Mietwohnungsraum soge
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nannte Staffelmieten zuzulassen. 
Die Staffelmieten eröffnen die Mög
lichkeit für den Vermieter, für eine 
neugebaute Wohnung in einem 
Zeitraum von 20 Jahren im voraus 
Mietänderungen zu vereinbaren. 
Der jeweilige Mietvertrag darf je
doch eine Staffelmietvereinbarung 
nur für zehn Jahre vorsehen. Der 
Mieter kann nach vier Jahren von 
der Vereinbarung zurücktreten.

Damit kann die Ertragsseite „ab
gesichert" werden; der Investor er
hält eine Investitionsgrundlage, die 
ihn sicherer über die Verlustphase 
führt. Allerdings muß auch hier klar 
sein; Die Staffelmiete ist ein Ange
bot der Vermieter. In welchem Um
fang Mieter von der Staffelmiete 
Gebrauch machen, bleibt abzuwar
ten. Die Bundesregierung erwartet 
-  ebenso wie bei den genannten an
deren mietrechtlichen Maßnahmen 
- ,  daß die Investorengruppe, die die 
Staffelmiete als Investitionsvoraus
setzung gefordert hat, nunmehr ihre 
Investitionszurückhaltung aufgibt.

Niemand wird allerdings Wunder 
von diesem Instrument erwarten. 
Keiner kann sich Hoffnung machen, 
daß die Staffelmiete, wie von der 
CDU/CSU verlangt, auch auf den 
Wohnungsbestand ausgedehnt 
wird. Dies würde eine Aushöhlung 
des Vergleichsmietensystems be
deuten, die nicht verantwortet wer
den kann.

Erhöhter Mieterschutz

Der Markt für Gebrauchtwohnun
gen hat in der Bundesrepublik 
Deutschland an Gewicht gewon
nen. Der Wunsch, in innenstadtna
hen Gebieten zu wohnen, aber 
auch im Vergleich zum  Neubau 
günstigere Erwerbskosten haben 
die Nachfrage nach Wohnungen 
aus dem Bestand steigen lassen. 
Die Zahl der Käufe bereits beste
hender Wohnungen hat zugenom
men. Dies hat in einer Anzahl von 
Fällen dazu geführt, daß Mieter aus

ihren angestammten Wohnungen 
verdrängt wurden. Sie konnten im 
Wettbewerb um die Wohnungen 
nicht „m ithalten“ . Trotz eines weit
gehenden Mieterschutzes konnten 
sich Käufer gegenüber den Mietern 
durchsetzen.

Die Fortentwicklung des Miet
rechts trägt dieser wohnungspoli
tisch unerwünschten Entwicklung 
Rechnung. Wird eine freifinanzierte 
Mietwohnung erworben, so kann 
der Erwerber frühestens nach fünf 
Jahren wegen Eigenbedarfs kündi
gen. Dies wird den Kaufdruck bei 
vermieteten Wohnungen verrin
gern. Für den Fall, daß eine vermie
tete Mietwohnung in eine Eigen
tumswohnung umgewandelt wird, 
soll der Mieter ein Vorkaufsrecht er
halten. Die Chancen der Mieter, in 
ihrer angestammten Wohnung zu 
bleiben, werden steigen, die Chan
cen von Spekulanten, in kurzer Frist 
hohe Gewinne zu machen, sinken.

ln einer Zeit regionaler Woh
nungsmarktknappheit richtet sich 
das öffentliche Interesse nicht nur 
der Frage zu, wieviel Wohnungen 
neu gebaut werden, sondern auch 
der Frage, wie der vorhandene 
Wohnungsbestand genutzt wird. 
Nach den Ergebnissen der Woh
nungsstichprobe 1978 standen 
rund 200 000 Wohnungen länger 
als drei Monate leer. Für rund 
80 000 dieser Wohnungen wurde 
angegeben, daß eine umfassende
re Baumaßnahme, wie Modernisie
rung, Renovierung oder Umbau, 
vorgesehen sei. Für einen großen 
Teil dieser Wohnungen ist anzu
nehmen, daß sie dann dem Woh
nungsmarkt verfügbar gemacht 
werden könnten, wenn über die be
reits bestehenden Regelungen hin
aus für Mieter und Vermieter siche
re Zeitmietverträge abgeschlossen 
werden könnten.

Auch im Interesse der Mieter hat 
die Bundesregierung deshalb be
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schlossen, eine gewisse Lockerung 
des Bestandsschutzes für befristete 
Mietverhältnisse zuzulassen. Die 
vorgesehene Neuregelung soll sich 
jedoch auf ganz bestimmte Fälle 
beschränken. Bei der vorgesehe
nen Neuregelung der Zeitmietver
träge ist zum Schutze des Mieters 
vorgesehen, daß der verminderte 
Bestandsschutz nur dann greift, 
wenn das Mietverhältnis für nicht 
mehr als drei Jahre eingegangen ist 
und der Mieter die Pläne des Ver
mieters über die weitere Verwer
tung der Wohnung beim Abschluß 
des Vertrages gekannt hat.

Durch diese beiden Einschrän
kungen wird sichergestellt, daß der 
Mieter, der ein solches Zeitmietver
hältnis eingeht, von vornherein 
Klarheit darüber hat, daß er in die
ser Wohnung nicht auf Dauer blei
ben kann. Damit kann in Einzelfäl
len zusätzlicher Wohnraum für eine 
bestimmte Zeit für die Vermietung 
mobilisiert werden. Allein die Zahl 
der für die Zeitmietverträge in Frage 
kommenden Wohnungen zeigt je

doch, daß dieses Instrument allen
falls als flankierende Maßnahme 
zur Behebung von Wohnungs
marktengpässen angesehen wer
den kann. Kritikern, die durch die 
neue Art von Zeitmietverträgen eine 
Aushöhlung des Mieterschutzes 
befürchten, muß entgegengehalten 
werden, daß gerade in Zeiten von 
regionalen Wohnungsmarkteng
pässen alle Möglichkeiten ausge
schöpft werden müssen, um vor
übergehend leerstehenden Wohn
raum einer angemessenen Nut
zung zuzuführen.

Luxusmodernisierung

Der Bestand an preiswertem 
Wohnraum wird in erheblichem Um
fang auch dadurch verknappt, daß 
Wohnungen sehr kostenaufwendig 
modernisiert werden. Nach der Mo
dernisierung müssen vom Mieter 
nicht selten Mietpreise gezahlt wer
den, die seine Zahlungsfähigkeit 
übersteigen. Notwendige Folge sol
cher „Luxusmodernisierungen“ ist 
dann der Auszug des bisherigen 
Mieters. Wohnungspolitisch ist dies

ohne Zweifel unerwünscht. Es ist 
erforderlich, den so entstehenden 
Härten insbesondere bei einkom
mensschwächeren Mietern entge
genzuwirken.

Das fortentwickelte Mietrecht 
wird deshalb den Mietern dann Ein
spruchsmöglichkeiten gegen eine 
geplante Modernisierung einräu
men, wenn die vorgesehene Mo
dernisierung eine nicht zu rechtferti
gende Härte darstellt. Bei der Ab
wägung der Duldungspflicht sind in 
Zukunft nicht nur der Umfang der 
anfallenden Modernisierungsarbei
ten und die baulichen Folgen heran
zuziehen, sondern auch die Auswir
kungen auf die Höhe der Miete nach 
der durchgeführten Modernisie
rung. Mit dieser Regelung wird in 
den Prozeß der notwendigen Mo
dernisierung des Althausbestandes 
eine wichtige soziale Komponente 
eingeführt. Die wohnungswirt
schaftlichen Interessen haben im 
konkreten Einzelfall hinter die so
zialen Belange der betroffenen Mie
ter zurückzutreten.

Theodor Paul

Die vorgesehenen Maßnahmen reichen nicht aus!

Die am 27. Mai 1982 vom Deut
schen Bundestag verabschie

deten wohnungspolitischen Geset
ze werden den von Bundeskanzler 
Helmut Schmidt in seiner Regie
rungserklärung zu Beginn der neun
ten Legislaturperiode gestellten An
sprüchen nicht gerecht. Von der an
gekündigten Öffnung des Woh
nungswesens für marktwirtschaftli
che Regeln kann jedenfalls nicht die 
Rede sein. Die vorgesehenen ge
setzlichen Maßnahmen sind allen
falls ein Schritt in die richtige Rich
tung, reichen insgesamt gesehen 
aber keineswegs aus, um die kata
strophale Situation in der Woh
nungswirtschaft zu beenden und

die notwendige Wende herbeizu
führen. Mit Halbherzigkeit und takti
schen Kompromissen können der 
Wohnungspolitik nichf jene neuen 
Impulse gegeben werden, die sie 
nach einem Jahrzehnt schwenwie- 
gender Fehlentscheidungen drin
gend benötigt.

Im Bauhauptgewerbe gab es An
fang dieses Jahres 100 000 Ar
beitslose mehr als ein Jahr zuvor. 
Die Insolvenzen in der Bauwirt
schaft haben mit 1940 im Jahre 
1981 eine Rekordmarke erreicht. 
Ihr Anteil an den Firmenauflösun
gen in den ersten vier Monaten die
ses Jahres liegt mit 1026 Fällen um

71 % höher als im entsprechenden 
Zeitraum des vergangenen Jahres. 
Die Zahlen zeigen, daß dieser W irt
schaftszweig die Talsohle noch 
nicht erreicht hat, sondern ihm das 
Schlimmste offensichtlich noch be
vorsteht.

Der Wohnungsneubau ist in den 
vergangenen Jahren ständig zu
rückgegangen und steuert allen An
zeichen nach im Jahre 1982 einem 
erneuten Tiefpunkt entgegen. Die 
Fertigstellungsergebnisse aus den 
ersten vier Monaten dieses Jahres 
lagen um 7,5 % unter dem Vorjah
resergebnis. Dabei erlitt der Einfa
milienhausbau den stärksten Ein
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bruch. Hier gingen die Fertigstel
lungszahlen im ersten Quartal 1982 
gegenüber dem Vorjahr um 22,7 % 
zurück. Auch aus den Baugenehmi
gungen lassen sich keine Anhalts
punkte für eine Wiederbelebung im 
Wohnungsbau erkennen. Ihr Rück
gang um 6,9 % in den ersten vier 
Monaten deutet vielmehr darauf 
hin, daß sich die Abwärtsentwick
lung fortsetzt.

In der Debatte des Deutschen 
Bundestages zur Dritten Lesung 
der genannten Gesetzentwürfe hat 
der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard Schröder erklärt, daß es 
diese neuen Gesetze nicht geben 
würde, wenn Sozialdemokraten al
lein regierten. Auch der Bundesmi
nister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau, Dr. Dieter Haack, 
hat in seiner Rede diese Meinung 
geäußert, die er übrigens bereits zu
vor schon einmal in einem Spiegel- 
Interview vertreten hat. Wer auf die
se Weise demonstriert, daß er an
gesichts des geschilderten Zu
stands der Bau- und Wohnungswirt
schaft die Hände in den Schoß le
gen will, hat offensichtlich den Ernst 
der Situation nicht erkannt.

Seit Jahr und Tag hat die Woh
nungspolitik den Einfluß, den die 
künstliche Bemessung der Mieten 
im Wohnungsbestand auf die Inve
stitionsentscheidungen privater An
leger im Wohnungsbau ausübt, er
heblich unterschätzt. Das Ver
gleichsmietenprinzip verhindert die 
unentbehrliche Wirtschaftlichkeit 
von Mietwohnungen. Es spricht für 
sich, daß die Mieten im frei finan
zierten Wohnungsbestand in den 
vergangenen Jahren wesentlich 
weniger stark gestiegen sind als die 
Lebenshaltungskosten insgesamt. 
Dies, obwohl im statistischen Mie
tenbegriff kommunale Abgaben 
enthalten sind, die seit langem 
überproportional ansteigen und al
lein den Kassen der Kommunen zu
gute kommen.
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Auf der anderen Seite decken die 
bei der Erstvermietung erzielbaren 
Mieten nach Feststellung der Bun
desregierung heute nicht einmal 
mehr 50 % der Kosten für den Woh
nungsneubau. 1978 waren das im
merhin noch 70 %. Zwar hat es ko
stendeckende Mieten sofort nach 
Baufertigstellung noch nie gege
ben. In früheren Zeiten konnten 
Bauherren aber auf Dauer indie Ko
stendeckung hineinwachsen. Dies 
ist ihnen heute angesichts des gel
tenden Mietrechts versagt. Die Fol
ge ist, daß der Wohnungsneubau 
praktisch gelähmt ist.

Begrenztes Lockm itte l

Die im Mietrechtsänderungsge
setz 1981 normierten Verbesserun
gen wollen hier Abhilfe schaffen. 
Sie sind grundsätzlich zu begrüßen, 
wie z. B. die Regelung, nach der ei
ne höhere Miete bereits nach drei 
Monaten in Kraft tritt statt nach neun 
Monaten wie bisher, und die Vor
schrift, daß ein zuvor unwirksames 
Mieterhöhungsverlangen nun im 
Prozeß nachgeholt werden kann. 
Insgesamt gesehen wird dadurch 
der Anspruch des Vermieters auf 
Zustimmung des Mieters zu einer 
wirtschaftlich erforderlichen Mietan
hebung aber nicht gesichert.

Weiterhin ist vorgesehen, daß für 
Wohnungen, die nach dem 1. Ja
nuar 1981 errichtet worden sind, bei 
Vertragsabschluß eine gestaffelte 
Mieterhöhung für einen Zeitraum 
von zehn Jahren vereinbart werden 
kann. Spätestens nach zwanzig 
Jahren gelten dann auch für solche 
Wohnungen die allgemeinen Miet
rechtsbestimmungen. Schon durch 
diese Begrenzung muß man die 
Staffelmiete als ein in seinen Aus
wirkungen begrenztes Lockmittel 
bezeichnen, da nach Ablauf dieser 
Vereinbarung durchaus eine mehr
jährige Mieterhöhungspause eintre
ten kann, bis das Vergleichsmieten
niveau die Höhe der Staffelmiete er
reicht hat.

Für den Vermieter kann sie aber 
auch deswegen keine vernünftige 
Kalkulationsgrundlage abgeben, da 
die künftige wirtschaftliche Entwick
lung nicht vorhersehbar ist. Es 
kommt hinzu, daß ein Mieter auch 
nur vier Jahre lang an die Vereinba
rung gebunden ist und danach aus
steigen kann. Ganz und gar ver
hängnisvoll ist jedoch, daß der Bun
destag nicht geklärt hat, in welcher 
Weise der § 5 Wirtschaftsstrafge
setz, der die Ahndung von Miet
preisüberhöhungen regelt, auf Staf
felmieten wirkt. Hier hat das Parla
ment versagt, denn es hat das Pro
blem zwar gesehen, aber nicht ge
löst.

Das Mietrechtsänderungsgesetz 
1981 bringt zudem schwerwiegen
de Erweiterungen des Mieterschut
zes. So wird die Duldungspflicht des 
Mieters bei Modernisierungsmaß
nahmen dahingehend ergänzt, daß 
dabei auch die finanziellen Auswir
kungen der Modernisierung bzw. 
vorausgegangene Aufwendungen 
des Mieters mit zu berücksichtigen 
sind.

E rhebliche Bedenken

Vorgesehen ist auch ein gesetzli
ches Vorkaufsrecht des Mieters für 
frei finanzierte Wohnungen im Falle 
der Umwandlung in eine Eigen
tumswohnung. Dies schränkt den 
Eigentümer in der Wahl seines Ver
tragspartners ein und greift damit 
erheblich in die Vertragsfreiheit ein. 
Auch die Ausdehnung der Warte
frist bei der Kündigung wegen Ei
genbedarfs in Umwandlungsfällen 
von drei auf fünf Jahre stellt einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in die 
Position des Eigentümers dar.

Erhebliche Bedenken müssen 
auch gegen den durch das Miet
spiegelgesetz ausgeübten Zwang 
erhoben werden, durch den Städte 
von einer bestimmten Größenord
nung an veranlaßt werden, Miet-
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Spiegel als Grundlage für eine Miet- 
ertiöhung vorzuschreiben. Eine sol
che Verpflichtung ruft die Gefahr 
hervor, daß die im fVlietrecht zuge
lassenen anderen Begründungs
möglichkelten zurückgedrängt wer
den, und verschafft den Gemeinden 
die Möglichkeit der Kontrolle über 
die Mietpreisgestaltung. Das wie
derum muß zwangsläufig zu einer 
größeren politischen Beeinflußbar
keit der Mietpreise führen und deren 
Marktanpassung noch stärker be
hindern, als dies jetzt schon der Fall 
ist.

Mängel der Mietspiegel

Die bisherigen Erfahrungen mit 
Mietspiegeln zeigen, daß sie ohne
hin nur in den allenn/enigsten Fällen 
auf einem wirklich repräsentativen 
Querschnitt durch das gesamte 
Wohnungsangebot beruhen, so 
daß ihre Angaben im Grunde ohne 
statistischen Aussagewert sind. Sie 
vernachlässigen zudem durchweg 
in nicht vertretbarer Weise die Tat
sache, daß sich innerhalb des Woh
nungsmarktes immer wieder be
stimmte Teilmärkte herausbilden.

An diesen grundsätzlichen Män
geln der Mietspiegel kann auch die 
beschlossene Neuregelung, nach 
der in solche Preistabellen künftig 
nur noch die in den letzten fünf Jah
ren vereinbarten Mieten aufgenom
men werden sollen, nicht viel än
dern. In diesem Zusammenhang 
hat die Bundesregierung es für nö
tig gehalten, vorzuschlagen, daß in
nerhalb von drei Jahren vom Ver
mieter nicht mehr als eine um 30 % 
höhere Miete verlangt werden darf.

Der Deutsche Mieterbund hat 
dies zum Anlaß genommen, um von 
der Gefahr ungeheurer Mieterhö
hungen zu sprechen. Der Parla
mentarische Staatssekretär im 
Bundeswohnungsbauministerium, 
Dr. Dietrich Sperling, hat demge
genüber im Bundestag auf Anfrage 
erklärt, es würden nach Inkrafttre
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ten dieses Gesetzes die Mieten im 
Durchschnitt die Entwicklung der 
Lebenshaltungskosten kaum über
steigen. InderTat ist dies wohl auch 
nicht zu erwarten.

Zu begrüßen ist die Einschrän
kung des Kündigungsschutzes der 
Mieter in sogenannten Zeitmietver
trägen. Nicht zuletzt die Unsicher
heit darüber, ob zeitlich befristete 
Mietverträge auch entsprechend 
der Befristung beendet werden kön
nen, hat in der Vergangenheit zu 
schwerwiegenden Problemen z. B 
bei der Stadterneuerung geführt 
Als Voraussetzung für die fristge 
rechte Auflösung von Zeitmietver 
trägen ist Eigenbedarf sowie die be 
absichtigte wesentliche Verände 
rung oder Instandsetzung der Woh 
nung vorgesehen. Beides gilt als 
berechtigtes Vermieterinteresse.

Die geschilderten Mietrechtsän
derungen stellen, wie gesagt, allen
falls eine Weichenstellung in die 
richtige Richtung dar. Was die Woh
nungswirtschaft braucht, ist die freie 
Mietpreisgestaltung für alle neu er
richteten Mietwohnungen, wobei 
hinzuzufügen ist, daß es beim Aus
schluß der Kündigung zum Zwecke 
der Mieterhöhung bleiben soll. Dar
über hinaus muß den 8 Mill. Eigen
tümern von Ein- und Zweifamilien
häusern die volle Vertragsfreiheit 
zugestanden werden.

Das unpraktikable Vergleichs
mietensystem sollte aufgehoben, 
und Mietpreisklauseln sollten er
möglicht werden. Die Bußgeldvor
schrift des § 5 Wirtschaftsstrafge
setz muß ersatzlos gestrichen wer
den. Es geht nicht an, daß aufgrund 
dieser Vorschrift um die Rückerstat
tung von Pfennigbeträgen gestritten 
wird. Zur Verfolgung von Mietwu
cher reicht die entsprechende Straf- 
vorschrift aus.

Die Forderung, daß erheblich 
weitergehende mietrechtliche Ver
besserungen erreicht werden müs

sen, wenn der Mietwohnungsbau 
wieder belebt werden soll, kann 
auch nicht durch den Hinweis ent
kräftet werden, es sei durch eine 
Kraftanstrengung des Vermittlungs
ausschusses Ende des vergange
nen Jahres gelungen, weitere steu
erliche Erleichterungen für Bauin
vestitionen zu erzielen. Investoren 
müssen wissen, daß sie die W irt
schaftlichkeit der Wohnungen lang
fristig durch angemessene Mietan
passungen sichern können. Diese 
Garantie ist ihnen nach wie vor nicht 
gegeben.

Verkappte Baulandsteuer

Neben den geschilderten miet
rechtlichen Veränderungen soll 
durch das sogenannte Teilhaupt
feststellungsgesetz 1982 auch 
noch das Baulandangebot vergrö
ßert werden. Das Gesetz sieht vor, 
daß baureife unbebaute Grundstük- 
ke zum 1. Januar 1983 neu bewer
tet und die neuen Einheitswerte von 
diesem Tag an auch steuerlich wirk
sam werden.

Zur Begründung dieses Geset
zes wird immer wieder vorgetragen, 
daß gerade die hohen Grundstücks
preise Hauptursache der Kosten
steigerung im Wohnungsbau seien. 
Dem muß mit allem Nachdruck wi
dersprochen werden. Die Statistik 
der Kaufwerte für Bauland hat nach 
Aussage des Statistischen Bundes
amtes eher den Charakter einer 
Statistik über den Grundeigentums
wechsel als den einer echten Preis
statistik. Aus diesen Gründen veröf
fentlicht das Statistische Bundes
amt auch keine prozentualen Ver
änderungen.

Die nun geplante höhere Bela
stung baureifer unbebauter Grund
stücke auf das Fünf- bis Zehnfache 
der bisherigen Steuer wird indessen 
die Bodenpreise nicht senken, son
dern vielmehr erhöhen. Es kommt 
hinzu, daß ein wesentlich besseres 
Baulandangebot auf diese Weise
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auch deshalb nicht zu erzielen ist, 
weil beispielsweise ein Großteil der 
Baulückengrundstücke in den Bal
lungszentren sich in der Hand der 
Gemeinden befindet, die aber nicht 
der erhöhten Grundsteuer unterlie
gen.

Alles in allem ist die vorgezogene 
Neubewertung der baureifen unbe
bauten Grundstücke in ihrer W ir
kung bis zur generellen Neubewer
tung nichts anderes als die Bau
landsteuer unseligen Angeden
kens, die wegen ihrer unsozialen 
Auswirkungen in allerkürzester Zeit 
nach ihrer Einführung wieder abge
schafft wurde.

Zur Verbesserung der Rahmen
bedingungen für den Wohnungs
neubau gehören auch Maßnahmen 
zur Dämpfung der Baukosten. Auf- 
triebstendenzen, die sich über die 
Lohn- und Preisbewegung erge
ben, müssen durch eine energische 
Bekämpfung der Inflation einge
dämmt werden. Überzogene Ge
setze, Verordnungen und Dienstan
weisungen im Baurecht müssen auf 
ihre Notwendigkeit hin überprüft 
und überall dort vereinfacht bzw. 
aufgehoben werden, wo sie ledig

lich der Perfektionierung der techni
schen und sicherheitsbedingten 
Anforderungen oder der Hebung 
des Wohnungsstandards dienen.

Unvereinbare
G rundpositionen

Abschließend muß festgestellt 
werden, daß eine grundlegende Än
derung der wohnungswirtschaftli
chen Situation nur unter Anwen
dung der Prinzipien einer sozial ab
gesicherten, aber marktwirtschaftli
chen Ordnung zu erreichen ist. 
Hierzu bedarf es einer Politik, die 
frei ist von Ideologie, Mißtrauen und 
Neid, die auf Privatinitiative setzt, 
das Eigentum achtet und Hilfe zur 
Selbsthilfe leistet, um jeden Woh
nungsnachfrager in die Lage zu ver
setzen, sich selbst mit angemesse
nem Wohnraum zu versorgen.

Die jetzige Regierung und die sie 
tragende Koalition können hierzu 
nicht die Voraussetzungen schaf
fen, da sich in ihnen die Vertreter 
zweier Grundpositionen gegen
überstehen, die nicht miteinander 
vereinbar sind. Während die An
hänger der einen Richtung die 
Grundsätze einer sozial-marktwirt

schaftlichen Ordnung auch im Woh
nungswesen zur Geltung kommen 
lassen wollen, schlagen die ande
ren die konsequente Wahrneh
mung der wohnwirtschaftlichen Auf
gaben durch die öffentliche Hand 
mit einer entsprechenden ständi
gen Verfeinerung der wohnungspo
litischen Gesetzgebung vor.

Ausdruck dieser Sachlage ist 
nicht zuletzt auch die Tatsache, daß 
der Bundestag die mietrechtlichen 
Änderungen erst ein Jahr nach ihrer 
Einbringung beschlossen hat. Aber 
auch heute ist noch nicht klar, was 
aus diesen Beschlüssen des Bun
destages vom 27. Mai 1982 wird. 
Der Bundesrat hat sich am 2. Juli 
1982 mit den Gesetzesvorlagen be
schäftigt und dem Teilhauptfeststel
lungsgesetz 1982 nicht zuge
stimmt. Der Vermittlungsausschuß 
wurde angerufen, um den Geset
zesbeschluß des Bundestages zum 
Mietspiegelgesetz aufzuheben und 
zum Mietrechtsänderungsgesetz 
die Oppositionsvorschläge durch
zusetzen. Zur Zeit ist ungewiß, was 
die Wohnungswirtschaft an gesetz
lichen Verbesserungen tatsächlich 
zu erwarten hat.

Gerhard Jahn

Gefahren für den sozialen Frieden

Die am 27. Mai 1982 im Bundes
tag verabschiedeten Änderun

gen des Mietrechts sollen ein Bei
trag zur Verstärkung der Investi
tionsbereitschaft im freifinanzierten 
Wohnungsbau sein. Dahinter steht 
unausgesprochen die These, das 
geltende soziale Mietrecht sei am 
Rückgang des Mietwohnungsbaus 
zumindest mitverantwortlich. Offen 
wird dieser Vorwurf von den maß
geblichen Wohnungspolitikern der
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CDU/CSU und der FDP sowie von 
den Vermieterverbänden und ihnen 
nahestehenden Wirtschaftszwei
gen erhoben.

Nach Auffassung des Deutschen 
Mieterbundes, aber auch namhafter 
Fachleute, werden die tatsächli
chen Ursachen für die mangelnde 
Investitionsbereitschaft durch eine 
Lockerung des Mieterschutzes 
nicht beseitigt. Die dadurch ausge
löste Mieterhöhungswelle bringt da

gegen ernste Gefahren für den so
zialen Frieden.

Insgesamt gesehen ist das Miet
rechtsänderungsgesetz 1981 ein 
tiefer Einschnitt in die Rechte der 
Mieter, auch wenn insbesondere 
der Kündigungsschutz in seinem 
Kern nicht angetastet wird. Dieser 
Einschnitt wird nicht durch Ände
rungen zugunsten der Mieter aufge
wogen, wie die gesetzliche Rege
lung der Kautionsverzinsung, der
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erweiterte Schutz bei Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnungen 
und vor der sogenannten Luxusmo
dernisierung.

Programmierte Mieteninfiation

Das Konzept der Staffelmiete -  
die für alle ab dem 1.1.  1982 be
zugsfertig gewordenen Wohnun
gen zulässig sein soll -  klingt auf 
den ersten Blick plausibel: Die be
reits bei Abschluß des f\^ietvertra- 
ges für bis zu zehn Jahre im voraus 
vereinbarten Mieterhöhungen er
leichtern dem Vermieter die Kalku
lation. Er kann innerhalb eines über
schaubaren Zeitraums in die Ko
stendeckung hineinwachsen.

Dieses Konzept wird jedoch an 
den wirtschaftlichen Tatsachen 
scheitern: An der Kluft zwischen 
den Neubaukostenmieten von bis 
zu 25 DM/qm und den Marktmieten, 
die selten die 10 DM/qm-Grenze 
überschreiten. Bereits die Aus
gangsmiete müßte nämlich 10 DM/ 
qm und mehr betragen, wenn -  bei 
entsprechend hohen Mietsprüngen 
-  innerhalb von zehn Jahren die Ko
stenmiete erreicht werden soll.

Bei einer Kaltmiete von „nur" 10 
DM/qm zuzüglich Heiz- und Neben
kosten von 3 DM/qm kostet eine 80 
qm große Neubauwohnung 1040 
DM im Monat. Unterstellt man eine 
Belastungsquote von 25 % des 
Nettoeinkommens -  wie sie von den 
Vermieterverbänden immer wieder 
gefordert wird - ,  dann müßte dieser 
Haushalt über ein monatliches Net
toeinkommen von 4160 DM, das 
sind brutto über 6000 DM, verfügen.

Die Neubaumieten sind also heu
te schon für die meisten Haushalte 
unerschwinglich. Die zu erwarten
den geringen Wachstumsraten las
sen auch nicht enwarten, daß die 
Belastbarkeit spürbar steigt. Es ist 
daher nicht verwunderlich, daß z. B. 
die Versicherungswirtschaft -  ob
wohl einer der Hauptinitiatoren der

Staffelmiete -  deutlich erklärt hat, 
sie sehe in der Staffelmiete keinen 
wirksamen Investitionsanreiz.

Der wohnungspolitische Wert der 
Staffelmiefe ist also höchst fragwür
dig. Dagegen schafft sie eine Reihe 
zusätzlicher Probleme:

□  Die Staffelmiefe höhlt das 
marktorientierte System der Ver
gleichsmiete aus. Die Staffelmiet
vereinbarung ist nur bei Vertragsab
schluß marktkonform, alle späteren 
Mieterhöhungen treten unabhängig 
von der tatsächlichen Wohnungs
marktsituation ein.

□  Da Staffelmieten auch in die Ver
gleichsmiete eingehen sollen, wird 
diese in erheblichem Umfang ver
fälscht. Aus heutiger Sicht heißt 
das; Die knappheitsbedingten, 
überhöhten Staffelmieten von heute 
werden die überhöhten Vergleichs
mieten von morgen sein.

□  Unter dem Druck der Woh
nungsknappheit werden sich Woh
nungssuchende auf Staffelmietver
einbarungen einlassen, die sie spä
ter nicht erfüllen können. Auf einem 
Umweg wird hier die -  unzulässige 
-  Änderungskündigung wieder ein
geführt. Denn der Mieter hat nur die 
Alternative, die vereinbarte Mieter
höhung zu bezahlen oder die Woh
nung aufzugeben. Die für große Tei
le der Bevölkerung auf lange Sicht 
unsichere Einkommensentwicklung 
(hoher Stand der Arbeitslosigkeit, 
geringes wirtschaftliches Wachs
tum) vergrößert dieses Risiko.

Die schlechten Erfahrungen mit 
der sogenannten degressiven För
derung im sozialen Wohnungsbau, 
einem vergleichbaren System „pro
grammierter Mieteninflation", soll
ten eine Warnung sein.

Verlorene Vermittlerfunktion

Hinter dem Stichwort „Aktualisie
rung“ der Mietspiegel bzw. der Ver
gleichsmiete verbergen sich Locke
rungen der bestehenden Mieterhö

hungsvorschriften, die noch weit 
schwerer wiegen. So ist vorgese
hen, daß der Vermieter im vorpro
zessualen Mieterhöhungsverlan
gen bei Mietspiegeln mit Mietpreis
spannen ohne Begründung auch 
den Höchstwert der Mietpreisspan
ne verlangen darf. Zwar ist damit 
nicht gesagt, daß die geforderte 
Miete auch tatsächlich gerechtfer
tigt ist und einer gerichtlichen Über
prüfung standhält. Faktisch führt 
diese -  formale -  Vorschrift aber zu 
einer Umdefinition der Vergleichs
miete in die Höchstmiete.

Die Mietspiegel verlieren dadurch 
ihre Befriedungs- und Vermittler
funktion. In den Mieterhöhungsver
handlungen herrscht nicht mehr 
„Waffengleichheit“ der Vertrags
parteien. Der Vermieter darf den 
Höchstwert fordern, der Mieter kann 
diese Forderung nur annehmen 
oder sich verklagen lassen. Es ist zu 
befürchten, daß allein deshalb die 
Zahl der Mieterhöhungsprozesse 
steigt. Aufgrund der bisherigen Er
fahrungen mit dem Verhalten von 
Mietern sind noch weitergehende 
Folgen zu enwarten: Vor allem so
zial Schwächere werden -  aus 
Angst vor dem Gericht -  die Vermie
terforderung akzeptieren, selbst 
wenn sie nicht gerechtfertigt ist.

Das Mietspiegelgesetz schreibt 
ausdrücklich Mietspiegel mit Span
nen vor, die zwei Drittel der Mieten 
umfassen sollen. Analysen der Mie
tenstruktur lassen extrem weite 
Spannen erwarten. In Verbindung 
mit den praktischen Folgen der neu
en Regelung heißt das; In den 
Schwerpunkten der Wohnungs
nachfrage wird sich allein hierdurch 
das Mietpreisniveau um 25 bis 
50 % erhöhen.

In dieselbe Richtung wirkt die ge
setzliche Neudefinition der ortsübli
chen Vergleichsmiefe. Sie soll sich 
künftig nicht mehr an allen, sondern 
nur noch an solchen Mietpreisver
einbarungen orientieren, die in den
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letzten fünf Jahren getroffen wur
den. Dies ist ein völlig willkürlicher 
Ausschnitt aus dem gesamten Mie
tenmarkt. Nur die neuesten und -  
infolge des wachsenden Woh
nungsmangels der letzten Jahre -  
auch die höchsten Mieten werden 
damit als „ortsüblich" bezeichnet.

Auch durch diese Gesetzesände
rung wird -  ohne daß sich die tat
sächlichen Marktverhältnisse geän
dert haben -  das Mietenniveau er
heblich angehoben. Welche Grö
ßenordnung zu erwarten ist, läßt 
sich an den Mietsteigerungen der 
letzten Jahre ablesen. Vor allem bei 
Neuvermietungen wurden und wer
den Steigerungen zwischen 25 und 
50 % verzeichnet.

Die beschlossenen Zeitmietver
träge ohne Verlängerungsmöglich
keit sind für skrupellose Vermieter 
und Wohnungsspekulanten eine 
Einladung zum Mißbrauch. Im Ge
gensatz zum normalen Kündi
gungsschutz kommt es hier nicht 
mehr darauf an, ob der Vermieter an 
der Beendigung des Mietverhältnis
ses tatsächlich ein berechtigtes In
teresse hat und nachweist. Die Gül
tigkeit der neuen Zeitmietverträge 
knüpft ausschließlich an Verwen
dungsabsichten an, die bei Ab
schluß des Mietvertrages bestan
den haben.

Ob ein beabsichtigter Eigenbe
darf oder eine beabsichtigte Um
bau- oder Modernisierungsmaß
nahme wirklich vorliegt oder ob sie 
nur als Vorwand benutzt werden, 
kann der Mieter in der Regel nicht 
prüfen. Wenn überhaupt, läßt sich 
Mißbrauch nur nach Beendigung 
des Mietverhältnisses und damit 
nach Verlust der Wohnung feststel
len. In der Praxis wird dieser Nach
weis gegenüber den „schwarzen 
Schafen“ unter den Vermietern 
aber kaum möglich sein.

Der Deutsche Mieterbund hat 
zwar immer Verständnis dafür ge
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zeigt, daß Wege gesucht werden 
müssen, das Problem leerstehen
der Wohnungen vor allem in Sanie
rungsgebieten zu lösen. Dies hätte 
aber in einem Sondergesetz mit ge
nau definierten Kriterien geschehen 
müssen. Einige 10 000 leerstehen
de Wohnungen können jedoch die 
Gefährdung des Schutzes von 14,5 
Mill. Mietern in keiner Weise recht- 
fertigen. Diese Möglichkeit ist durch 
die neuen Zeitmietverträge ge
schaffen worden. Es ist zu befürch
ten, daß vor allem in den Schwer
punkten der „neuen Wohnungsnot“ 
versucht wird, auf diesem Wege 
den Kündigungsschutz zu unterlau
fen.

Ungeeignetes Instrum ent

Wohnungsmarkt 1982 bedeutet: 
Wir haben einen erheblichen Fehl
bestand an Mietwohnungen vor al
lem in Großstädten und Ballungs
räumen. Insbesondere fehlen Woh
nungen zu einkommensgerechten 
Mieten für Familien mit Kindern. Die 
Mieter sind heute schon durch er
hebliche regelmäßige Steigerungen 
der Mieten und überdurchschnittlich 
steigende Heiz- und Nebenkosten 
belastet. In dieser Situation ist nicht 
weniger, sondern mehr Schutz für 
die Mieter geboten.

Die jetzt verabschiedeten Miet
rechtsänderungen gehen einseitig 
zu Lasten der Mieter und bergen die 
Gefahr des Mißbrauchs in sich. 
Durch Zeitmietverträge, insbeson
dere aber den zu erwartenden Mie
tenanstieg wird der Bestand des so
zialen Schutzes der Mieter in Frage 
gestellt. Die von der Bundesregie
rung beschlossene Begrenzung 
des Mietenanstiegs auf 30 % in drei 
Jahren ist zwar zu begrüßen, läßt 
aber erkennen, in welcher Größen
ordnung der Anstieg des Mietni
veaus erwartet wird. Solche Mieter
höhungen -  hinzu kommt der An
stieg der Heiz- und Nebenkosten -  
werden viele Mieter bis an die Gren
ze des Erträglichen und darüber

hinaus belasten. Die Anforderun
gen an das Wohngeld werden 
sprunghaft steigen. Schon heute 
sind aber die längst notwendig ge
wordenen Anpassungen des 
Wohngeldes kaum noch finanzier
bar.

Die Entartung, durch Mieterhö
hungen im Wohnungsbestand kön
ne der Wohnungsbau belebt wer
den, ist andererseits durch nichts 
begründet. Auch Mieterhöhungen 
werden die Kluft zwischen der Ko
stenmiete für freifinanzierte Neu
bauwohnungen von bis zu 25 DM/ 
qm und Marktmieten, die allenfalls 
10 bis 12 DM/qm erreichen können, 
nicht überbrücken. Mehr Wohnun
gen für Bezieher durchschnittlicher 
Einkommen werden nicht gebaut 
werden können. Gerade daran fehlt 
es.

Die durch die Lockerung des so
zialen Mietrechts ausgelösten Miet
erhöhungen werden eine Einkom
mensumverteilung in Milliardenhö
he von den Mietern zugunsten der 
Vermieter bedeuten. Die ungünsti
gen Marktbedingungen für den frei
finanzierten Neubau machen es je
doch höchst unwahrscheinlich, daß 
diese Milliarden wieder im Woh
nungsbau investiert werden.

Das Mietrecht ist als Instrument 
zur Belebung der Wohnungsbau
konjunktur und zur Lösung der 
Wohnungsprobleme des Jahres 
1982 völlig ungeeignet. Eine zeitge
mäße, sozial ausgewogene Woh
nungspolitik muß nach Auffassung 
des Deutschen Mieterbundes viel
mehr zwei Schwerpunkte setzen:

□  Die Erhaltung des Bestandes an 
preiswerten Altbau- und Sozialwoh
nungen.

□  Eine wirksamere Ausgestaltung 
der öffentlichen Wohnungsbauför
derung zugunsten der Großstädte 
und Ballungsräume und eine Ver
stärkung des sozialen Mietwoh
nungsbaues.
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